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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

50/01 Gewerbeordnung

58/02 Energierecht

Norm

GewO 1994 §360;

MinroG 1999 §178;

MinroG 1999 §179;

VwRallg;

1. GewO 1994 § 360 heute

2. GewO 1994 § 360 gültig ab 24.12.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 89/2025

3. GewO 1994 § 360 gültig von 29.05.2013 bis 23.12.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 85/2013

4. GewO 1994 § 360 gültig von 14.09.2012 bis 28.05.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 85/2012

5. GewO 1994 § 360 gültig von 01.07.1997 bis 13.09.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 63/1997

6. GewO 1994 § 360 gültig von 19.03.1994 bis 30.06.1997

Rechtssatz

Auf die Handhabung der nach § 360 GewO 1994 der Behörde zustehenden Zwangsgewalt zur Durchsetzung

ö=entlicher Interessen hat niemand einen Rechtsanspruch, der mit den Mitteln des ö=entlichen Rechts verfolgbar

wäre. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um solche, die zu tre=en vom Gesetzgeber der Behörde bei Vorliegen

der angeführten Tatbestände aus ö=entlichen Interessen aufgetragen wurde und deren Nichtergreifung eine

Verletzung der AmtspAichten der Behörde darstellen würde. Dem Nachbarn kommt weder ein Antragsrecht zu, ein

Verfahren nach § 360 GewO 1994 einzuleiten, noch ist ihm ein Anspruch auf Setzung eines behördlichen

Verwaltungsaktes bestimmten Inhaltes eingeräumt (vgl. E 24. Oktober 2001, 2001/04/0173; E 27. Mai 2009,

2009/04/0104). Gleiches gilt für die der Behörde eingeräumten Anordnungsbefugnisse nach den §§ 178=

Mineralrohsto=gesetz (vgl. E 29. Mai 2002, 2002/04/0057; E 11. Oktober 2007, 2005/04/0223).Auf die Handhabung der

nach Paragraph 360, GewO 1994 der Behörde zustehenden Zwangsgewalt zur Durchsetzung ö=entlicher Interessen

hat niemand einen Rechtsanspruch, der mit den Mitteln des ö=entlichen Rechts verfolgbar wäre. Bei diesen

Maßnahmen handelt es sich um solche, die zu tre=en vom Gesetzgeber der Behörde bei Vorliegen der angeführten

Tatbestände aus ö=entlichen Interessen aufgetragen wurde und deren Nichtergreifung eine Verletzung der

AmtspAichten der Behörde darstellen würde. Dem Nachbarn kommt weder ein Antragsrecht zu, ein Verfahren nach

Paragraph 360, GewO 1994 einzuleiten, noch ist ihm ein Anspruch auf Setzung eines behördlichen Verwaltungsaktes

bestimmten Inhaltes eingeräumt vergleiche E 24. Oktober 2001, 2001/04/0173; E 27. Mai 2009, 2009/04/0104). Gleiches

gilt für die der Behörde eingeräumten Anordnungsbefugnisse nach den Paragraphen 178 f, f, Mineralrohsto=gesetz

vergleiche E 29. Mai 2002, 2002/04/0057; E 11. Oktober 2007, 2005/04/0223).
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